
 Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
der

Beton- und Energietechnik Heinrich Gräper GmbH & Co. KG

I. Geltungsbereich

Sämtlichen unseren Angeboten und den mit uns geschlossenen Vereinbarungen liegen aus-
schließlich unsere nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde. 
Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn und soweit wir sie ausdrücklich schriftlich aner-
kannt haben. Nimmt der Kunde unsere Lieferungen entgegen, so gilt dies als Einverständnis 
mit der Geltung unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Unsere Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Bestellungen des Kunden, 
auch wenn wir deren Geltung jeweils nicht ausdrücklich mit diesem Kunden vereinbart ha-
ben. 

II. Vertragsschluss, Vertragsinhalt und Beschaffenheit unserer Ware

1. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Ein Vertrag zwischen uns und unseren Kunden 
kommt erst zustande, wenn wir die Bestellung des Kunden ausdrücklich schriftlich be-
stätigen. 

2. Maßgebend für den Inhalt des Vertrages sind unser Angebot, unsere schriftliche Auf-
tragsbestätigung sowie diese Bedingungen. Bei Auslieferung von Ware ohne vorherige 
Auftragsbestätigung gilt  unser Lieferschein als Auftragsbestätigung. Mündliche Neben-
abreden bestehen nicht. Nachträgliche Änderungen, Ergänzungen oder Nebenabreden 
zu einem Vertrag müssen schriftlich vereinbart werden.

3. Als vereinbarte Beschaffenheit unserer Ware gelten diejenigen Eigenschaften und 
Merkmale, die in unserem Angebot und unserer Auftragsbestätigung genannt sind. An-
dere oder weitergehende Eigenschaften und Merkmale gelten nur dann als vereinbarte 
Beschaffenheit, wenn wir diese ausdrücklich mit dem Kunden vereinbart haben. Wir 
weisen darauf hin, dass die in unseren Angeboten und Informationsmaterialien enthalte-
nen Abbildungen, Zeichnungen, Qualitäts-, Mengen-, Gewichts-, Maß- und Leistungs-
angaben nur Annäherungswerte wiedergeben. Eine Abweichung der gelieferten Ware 
von diesen Annäherungswerten innerhalb üblicher Toleranzen berechtigt  den Kunden zu 
keinerlei Mängel, Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen. Abweichungen der 



gelieferten Ware vom Angebot in Struktur und Farbe, die bei der Verwendung von Na-
turgestein, Zusätzen und Bindemitteln nicht vermeidbar sind, sowie materialbedingte 
Messabweichungen berechtigen den Kunden nicht zu Beanstandungen, es sei denn, wir 
haben die Beschaffenheit, von welcher die gelieferte Ware abweicht, ausdrücklich 
schriftlich zugesichert.

4. Für die Feststellung, welche Mengen bzw. Maße tatsächlich von uns geliefert worden 
sind, gelten die Werte, die von uns bei Auslieferung der Ware festgestellt worden sind. 
Dem Kunden bleibt es unbenommen, Abweichungen von diesen Werten unverzüglich 
zu rügen. 

5. Erklärungen zur Beschaffenheit und Haltbarkeit der Ware, mit denen wir dem Kunden 
unbeschadet seiner gesetzlichen Ansprüche zusätzliche Rechte einräumen, stellen nur 
dann eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie im Sinne des § 443 BGB dar, wenn 
wir diese Erklärungen ausdrücklich als Garantie bezeichnet haben. Insbesondere bei 
Lieferungen von Mustern und Proben gelten deren Eigenschaften nur bei ausdrücklicher 
Bezeichnung als Garantie als garantiert. Entsprechendes gilt für die Angaben von Ana-
lysen.

6. Sofern zu unseren Leistungen elektrische Installationen gehören, werden Schutzvorrich-
tungen insoweit mitgeliefert, als dies gesetzlich vorgeschrieben oder ausdrücklich ver-
einbart ist. Für elektrische Installationen gelten die Vorschriften des Verbandes Deut-
scher Elektrotechniker zum Zeitpunkt der Bestellung, soweit sie die Sicherheit unserer 
Lieferungen und Leistungen regeln. Abweichungen von diesen Vorschriften sind zuläs-
sig, soweit die gleiche Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

7. Wir überprüfen nicht, ob die von uns gelieferten Waren für die von Kunden vorgesehe-
nen technischen Einrichtungen geeignet ist und übernehmen auch hierfür keine Gewähr-
leistung oder Haftung. 

8. Soweit wir nach dem Vertrag Fundamentierungsarbeiten übernehmen sollen, bedarf dies 
der gesonderten schriftlichen Vereinbarung. In diesem Falle ist es ausschließlich Aufga-
be des Kunden, uns hierfür die notwendigen Angaben zu Bodenbeschaffenheit und 
Tragfähigkeit  rechtzeitig und komplett  anzugeben. Für die Eignung des Baugrundes ü-
bernehmen wir keinerlei Gewährleistung oder Haftung.

III. Auskünfte und Beratungen
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 Auskünfte und Beratungen geben wir nur aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen. Die 
hierbei angegebenen Werte, insbesondere auch hinsichtlich der Anwendungsmöglich-
keiten unserer Waren, sind lediglich Durchschnittswerte. Eine Verpflichtung zur genau-
en Einhaltung der Werte und Anwendungsmöglichkeiten übernehmen wir nicht. 

IV. Lieferung und Gefahrübergang 

1. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind. 

2. Den Ort der Übergabe, die Art der Lieferung und der Gefahrübergang regelt der jeweils 
mit unserem Kunden abgeschlossene Vertrag.  Soweit nichts anderes vereinbart ist, lie-
fern wir Frei Frachtführer (FCA - Incoterms 2010). Der Gefahrübergang findet also bei 
Übergabe der Ware an den Frachtführer in unserem Werk statt.

3. Von uns genannte Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn wir sie 
schriftlich bestätigt und ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. 

4. Ist eine Lieferfrist oder ein Liefertermin verbindlich, so setzt die Einhaltung der Liefer-
frist oder des Liefertermins die Vereinbarung aller technischen Details, den Rückerhalt 
einer genehmigten Ausführungszeichnung von unserem Kunden, den Eingang sämtli-
cher weiterer vom Besteller zu liefernden Unterlagen und erforderlichen Genehmigun-
gen bei uns und die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstiger 
Verpflichtungen durch unseren Kunden voraus. Bei Sonderkonstruktionen muss uns die 
geprüfte Statik zwei Wochen vor Produktionsaufnahme vorgelegt werden. Werden diese 
Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so wird die vereinbarte Lieferfrist bzw. der 
vereinbarte Liefertermin angemessen verlängert. 

Falls die Ablieferung sich aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, verzögert, so 
gilt  die Frist als eingehalten bei Meldung der Versandbereitschaft innerhalb der verein-
barten Frist. 

5. Soweit wir die Lieferung nicht oder nicht vertragsgemäß erbringen, muss der Kunde 
uns zur Bewirkung der Leistung eine angemessene Nachfrist von regelmäßig mindes-
tens 12 Werktagen setzen. Ansonsten ist der Kunde nicht berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten.
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6. Im Falle des Lieferverzuges oder der Unmöglichkeit haften wir nur nach Maßgabe von 
Ziffer IX.

7. Soweit wir Lieferfristen oder Liefertermine wegen Fällen höherer Gewalt (d.h. unvor-
hergesehene, von uns unverschuldete Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorg-
falt  eines ordentlichen Kaufmanns nicht hätten vermieden werden können, z.B. Arbeits-
kämpfe, Kriege, Feuer, Transporthindernisse, Rohmaterialmangel, behördliche Maß-
nahmen) nicht einhalten können, wird hierdurch  für die Zeit ihrer Dauer und den Um-
fang ihrer Wirkung unsere Lieferverpflichtung unterbrochen. Dies gilt auch, wenn wir 
uns bereits im Lieferverzug befinden. 

8. Sofern wir mit unserem Lieferanten rechtzeitig ein kongruentes Deckungsgeschäft ge-
schlossen haben, stehen von uns mit dem Kunden vereinbarte Lieferfristen oder Liefer-
termine zudem unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und ordnungsgemäßer Selbstbeliefe-
rung.

9. In den unter den Ziffern 7 und 8 genannten Fällen werden wir unseren Kunden unver-
züglich unterrichten und gleichzeitig die voraussichtliche, frühestmögliche neue Liefer-
frist mitteilen. Wir sind berechtigt, vom Vertrag mit unserem Kunden zurückzutreten, 
wenn wir voraussichtlich nicht nur vorübergehend an der Erfüllung unserer Lieferver-
pflichtung gehindert sind und dem Kunden unverzüglich etwaige bereits uns gegenüber 
erbrachte Gegenleistungen erstatten. 

10. Befindet der Kunde sich im Verzug mit der Abnahme oder Abruf der Ware, sind wir  
nach Ablauf einer angemessenen Frist berechtigt, von unserem Kunden pauschalen 
Schadensersatz in Höhe von 0,5 % des Rechnungsbetrages für jede Woche nach Frist-
ablauf zu verlangen, maximal jedoch 5% desgesamten Rechnungsbetrages (netto) des-
jenigen Auftrags, in Bezug auf den der Kunde im Annahmeverzug ist. Dem Kunden 
bleibt der Nachweis gestattet, dass uns kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden 
als vorstehender pauschalierter Schadensersatz entstanden ist. Bei Aufträgen, die Stati-
onskörper beinhalten, sind wir  stattdessen berechtigt, diese auf Freiflächen auszulagern 
und hierzu soweit erforderlich einen Autokran anzumieten, um eine Beeinträchtigung 
unserer Produktion zu vermeiden. Für die Ein- und Auslagerung berechnen den uns ent-
stehenden Aufwand weiter. 

V. Aufstellung, elektrische Installation
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1. Haben wir uns zur Aufstellung, Koordination der Aufstellung und/oder zur Montage 
von Versorgungsstationen, Stationskörpern verpflichtet, gelten zusätzlich folgende 
Bestimmungen:

 a) Der Kunde hat sämtliche vereinbarten Vorleistungen auf der Baustelle so abzu-
schließen, dass die Aufstellung unmittelbar nach Ankunft des Montagepersonals 
begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. Der Kunde hat 
insbesondere vor der Lieferung einen vertretungsberechtigten Ansprechpartner zu 
benennen und sicherzustellen, dass dieser rechtzeitig zur Aufstellung auf der Bau-
stelle erreichbar ist.

 b) Der Kunde hat notwendige Regelungen zum Befahren von Grundstücken, insbe-
sondere Absprachen mit den Ordnungsbehörden so rechtzeitig vorzunehmen und 
die Zu- und Abfahrtstraßen zur Baustelle so rechtzeitig herzustellen bzw. in einen 
betriebsbereiten Zustand zu versetzen, dass die zum Einsatz kommenden Trans-
port- und Kranfahrzeuge sich ungehindert und ohne Gefahr bewegen können. Er-
füllt  der Kunde die Pflichten nach Satz 1 nicht oder nicht  rechtzeitig, so hat er 
hierdurch verursachte Transport- und Montageverzögerungen zu vertreten. Der 
Kunde hat uns die durch diese Verzögerungen entstehenden Mehrkosten zu erstat-
ten. Entstandene Flur- oder Straßenschäden hat der Kunde zu regulieren und ge-
hen zu seinen Lasten, auch wenn sie durch die in unserem Auftrag eingesetzten 
Fahrzeuge mitverursacht wurden, soweit wir oder unseren Erfüllungsgehilfen 
nicht grob fahrlässig zur Entstehung der Schäden beitragen.

 c)  Die Baustelle und Fundamentgrube sind durch den Kunden so herzurichten, dass 
die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge und der Autokran oder das vereinbarte 
Hubwerkzeug bis unmittelbar an die Fundamentgrube heranfahren können. Die in 
dem Angebot enthaltene Angabe über die Auslegereichweite reicht von der Mitte 
des Drehkranzes bis zur Mitte des Stationskörpers, wobei vom Kunden auch die 
Kranabstützung mit berücksichtigt werden muss. Muss über Hindernisse hinweg-
gehoben werden, kommt ein größerer Kran zum Einsatz, oder muss der eingeplan-
te Kran baustellenbedingt umgesetzt  werden, so hat der Kunde die hierdurch ent-
stehenden höheren Kosten zu tragen. Der Kunde hat rechtzeitig vor dem geplan-
ten Liefertermin Abweichungen vom vereinbarten Autokraneinsatz mitzuteilen.

2. Sofern wir elektrische Installationen am Ort der Aufstellung unserer Ware übernehmen, 
gelten zusätzlich folgende Bestimmungen:
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Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Kunde uns die nötigen Angaben über die Lage 
verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnliche Angaben sowie die er-
forderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

Der Kunde hat uns auf seine Kosten Folgendes rechtzeitig zu stellen:

- alle Erd-, Bettungs-, Bau-, Stemm-, Verputz- und sonstige Nebenarbeiten 
einschließlich der dazugehörigen Baustoffe;

- Betriebskraft und Wasser, einschließlich der erforderlichen Anschlüsse bis 
zur Verwendungsstelle;

- Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände 
der Montagestelle erforderlich und für uns nicht branchenüblich sind.

VI. Preise und Zahlungen

1. Unsere Preise verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Un-
sere Preise schließen die Versicherung des Transportes nicht ein.

2. Bei unseren Preiskalkulationen setzen wir voraus, dass die der Angebotsabgabe zugrun-
de gelegten Positionen unverändert bleiben, etwa erforderliche Vorarbeiten bereits 
vollständig ausgeführt sind und wir unsere Leistungen in einem Zug ohne Behinderun-
gen erbringen können. 

3. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. 
Skonti oder sonstige Abzüge werden von uns nicht gewährt. Bei Überschreitung von 
Zahlungsfristen berechnen wir Zinsen in Höhe von jährlich 8 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. Wir sind berechtigt, von unse-
rem Kunden höheren Schadensersatz zu verlangen, wenn wir nachweisen, dass uns 
durch das Überschreiten von Zahlungsfristen ein höherer Schaden entstanden ist.

4. Unsere Forderungen gegen unseren Kunden werden unabhängig von der Laufzeit erfül-
lungshalber hereingenommener Wechsel sofort fällig, wenn vertragliche Vereinbarun-
gen durch den Kunden nicht eingehalten werden. Bei Zahlungsverzug, Wechselprotest 
und Zahlungseinstellung des Kunden können wir die sofortige Zahlung unserer Gesamt-
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forderung - einschließlich etwaiger Forderungen aus umlaufenden Wechseln - ohne 
Rücksicht auf die vereinbarte Fälligkeit  verlangen. Dies gilt auch dann, wenn uns Um-
stände bekannt werden, die zu begründeten und erheblichen Zweifeln an der Zahlungs-
fähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Kunden Anlass geben, und zwar auch dann, wenn 
diese Umstände schon bei Bestellung der Ware vorlagen, uns jedoch noch nicht bekannt 
waren oder bekannt sein mussten. In allen genannten Fällen sind wir auch berechtigt, 
noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszu-
führen und, wenn die Vorauszahlung oder Sicherheit nicht  binnen zwei Wochen geleis-
tet wird, ohne erneute Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprü-
che bleiben unberührt.

5. Der Kunde kann nur mit von uns unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde-
rungen aufrechnen. Dies gilt auch für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrech-
ten.

6. Die Abtretung von Ansprüchen gegen uns, die keine Geldforderungen sind, bedarf unse-
rer vorherigen Zustimmung.

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware (Vorbehaltsware) bis zur 
vollständigen Erfüllung des Kaufpreises sowie sämtlicher Forderungen gegen den Kun-
den aus der Geschäftsbeziehung (einschließlich im Zeitpunkt des Vertragsschlusses  
noch nicht bestehender Forderungen) vor. Das Eigentum an der Vorbehaltsware geht 
auf den Kunden über, sobald der Kaufpreis getilgt ist und keine weiteren Forderungen 
aus der Geschäftsbeziehung mit uns bestehen (Kontokorrentvorbehalt). 

2. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Ge-
schäftsbetriebes zu veräußern oder zu verarbeiten. Diese Berechtigung erlischt, wenn 
der Kunde in Verzug gerät, ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen  eröffnet ist o-
der er zur Beantragung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen verpflichtet ist.

3. Der Kunde ist  bei einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware auf Kredit verpflichtet, 
die Vorbehaltsware nur gegen ausreichende Sicherheiten (z.B. Vereinbarung eines eige-
nen Eigentumsvorbehalts, einer Bankbürgschaft  etc.)  zu veräußern. Verpfändungen o-
der Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware zur Finanzierung der Vorbehaltsware 
sind dem Kunden nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung erlaubt. 

- 7 -



4. Eine eventuelle Verarbeitung von Vorbehaltsware durch den Kunden erfolgt stets für 
uns als Verarbeiter im Sinne des § 950 BGB. Wird Vorbehaltsware mit anderen, uns 
nicht gehörenden Sachen verarbeitet, umgebildet, untrennbar vermischt oder verbun-
den, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware (Rechnungswert exkl. Umsatzsteuer) zu dem Wert der anderen verar-
beiteten Sachen zur Zeit  der Verarbeitung, Umbildung, Vermischung oder Verbindung. 
Ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, wird bereits jetzt vereinbart, dass der 
Kunde uns anteilsmäßig Miteigentum an der neuen Sache überträgt. Wir nehmen diese 
Eigentumsübertragung an. Der Kunde verwahrt  die in unserem (Mit-) Eigentum ste-
hende neue Sache unentgeltlich für uns. Für die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung entstehenden neuen Sachen gelten die Regelungen für eine Weiterveräuße-
rung und die Verwahrung von Vorbehaltsware entsprechend. 

5. Der Kunde tritt uns schon jetzt seine Forderung aus dem Weiterverkauf von Vorbe-
haltsware sicherungshalber ab. Die Abtretung an uns ist begrenzt auf den Rechnungs-
wert unserer Forderung gegen den Kunden (einschließlich Umsatzsteuer) zuzüglich ei-
nes Sicherheitsaufschlags in Höhe von 20% des Netto-Rechnungswertes. Die Abtretung 
gilt  unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung oder Vermi-
schung weiter verkauft wurde.   

6. Zur Einziehung der an uns sicherungshalber abgetretenen Forderungen ist der Kunde 
im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs berechtigt. Dies beinhaltet ech-
tes Factoring, nicht aber unechtes Factoring. Tritt  der Kunde die Forderungen aus dem 
Weiterverkauf im Rahmen eines echten Factorings ab, hat der Kunde uns dies anzuzei-
gen. Der Kunde tritt dann anstelle der Forderung gegen seinen Kunden seine Zahlungs-
forderung gegen den Factor bereits jetzt an uns ab. Auch diese Abtretung ist der Höhe 
nach gem. Ziffer VII. 5. begrenzt. Werden die hiermit an uns abgetretenen Forderungen 
in ein Kontokorrent eingestellt, so tritt  der Kunde hiermit an uns einen etwaigen positi-
ven Saldo des Kontokorrents bis zur Höhe der uns zustehenden in das Kontokorrent 
eingestellten Forderung ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. 

7. Wenn der Kunde seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht ordnungsgemäß erfüllt 
oder wenn uns Umstände bekannt werden, welche die Erfüllung unserer Ansprüche ge-
gen den Kunden gefährdet erscheinen lassen, 
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a) sind wir berechtigt, die Weiterveräußerungs- und Weiterverarbeitungsermächti-
gung und/oder die Einziehungsermächtigung zu widerrufen und 

b) erlischt das Recht des Kunden zum Besitz der Vorbehaltsware. Wir sind dann be-
rechtigt, das Betriebsgelände des Kunden zu betreten und die Vorbehaltsware auf Kos-
ten des Kunden in Besitz zu nehmen und sie, unbeschadet der Zahlungs- und sonstigen 
Verpflichtungen des Kunden, durch freihändigen Verkauf oder im Wege einer Versteige-
rung bestmöglich zu verwerten. Den Verwertungserlös rechnen wir dem Kunden nach 
Abzug entstandener Kosten auf seine Verbindlichkeiten uns gegenüber an. Einen etwai-
gen Überschuss zahlen wir dem Kunden aus. 

Mit dem Widerruf der Einziehungsermächtigung hat der Kunde die zur Einziehung er-
forderlichen Angaben über die Forderung an uns zu übermitteln und uns ggf. bei der 
Beitreibung zu unterstützen. 

 

8. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten sorgfältig zu verwah-
ren, gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Schäden zu versichern und auf 
unser Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen. Auf Verlangen können 
wir jederzeit  ein Inventar über die Vorbehaltsware an ihrem jeweiligen Lagerort auf-
nehmen und als in unserem Eigentum stehend kenntlich machen. Versicherungsansprü-
che sowie Ansprüche gegen Dritte wegen Beschädigung, Zerstörung, Diebstahls oder 
Verlustes der Vorbehaltsware tritt der Kunde bereits jetzt  sicherungshalber an uns ab. 
Wir nehmen diese Abtretung an. 

9. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Kunde unverzüglich nach Bekanntwer-
den mitzuteilen und uns alle für eine Sicherung unserer Rechte an der Vorbehaltsware 
notwendigen Informationen und Unterlagen zu überlassen. Der Kunde haftet für alle 
Kosten, die für die Aufhebung des Zugriffs, insbesondere durch Erhebung einer Dritt-
widerspruchsklage anfallen, soweit sie nicht von dem betreibenden Gläubiger erlangt 
werden können. 

10. Wenn der Kunde dies verlangt, sind wir verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten 
insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert unsere offenen Forderungen gegen den 
Kunden um mehr als 10 % übersteigt. Wir dürfen dabei die freizugebenden Sicherhei-
ten auswählen.
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VIII. Rechte und Pflichten des Kunden bei Mängeln

1. Der Kunde hat die Ware bei der Ankunft am Bestimmungsort unverzüglich auf Mängel 
zu untersuchen. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden zuvor Muster oder Proben ge-
sandt haben. Offensichtliche Mängel hat der Kunde uns unverzüglich, jedoch spätestens 
binnen 6 Werktagen, schriftlich anzuzeigen. Nicht offensichtliche Mängel hat der Kun-
de uns unverzüglich, jedoch spätestens binnen 6 Werktagen, nach ihrer Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen. Fahrer der eingesetzten Fahrzeuge sind nicht zur Entgegennah-
me von Beanstandungen berechtigt. Vermerke auf Lieferscheinen gelten nicht als 
schriftliche Rüge. Die Absendung der Anzeige genügt  zur Wahrung der in den vorste-
henden Sätzen 3 und 4 genannten Fristen. Unterlässt der Kunde die rechtzeitige Unter-
suchung der Ware und Rüge des Mangels, kann er sich auf den Mangel nicht berufen.

2. Bei berechtigten und rechtzeitigen Mängelrügen stehen dem Kunden die Rechte bei 
Mängeln nach den gesetzlichen Vorschriften zu, jedoch beschränkt nach Maßgabe der 
nachfolgenden Ziffern 3 und 4.

3. Sind von mehreren gelieferten Waren nur einzelne mangelhaft, beschränkt sich das et-
waige Rücktrittsrecht des Kunden auf die mangelhafte Ware. Dasselbe gilt entspre-
chend, wenn von einer verkauften Ware nur ein Teil mangelhaft ist. Die Beschränkun-
gen der Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die mangelhafte Ware oder der mangelhafte 
Teil von den übrigen Waren oder Teilen nicht ohne Beschädigung oder Funktionseinbu-
ßen getrennt  werden können oder dies für den Kunden unzumutbar wäre. Die Gründe 
für die Unzumutbarkeit hat der Kunde darzulegen.

4. Der Kunde hat kein Recht zum Rücktritt, wenn der Mangel geringfügig ist.

5.  Die Rechte und Ansprüche des Kunden bei Mängeln von gelieferter Ware unterliegen 
nicht dem Verbot gemäß VI. 5.

6. Transportschäden sind dem Spediteur unverzüglich anzuzeigen; es gelten insoweit die 
Anzeigepflichten der Allgemeinen Deutschen Speditionsbedingungen.

IX. Haftungsbeschränkungen, Rücktrittsausschluss
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1. Wir haften bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen in jedem Falle unbeschränkt 
für von uns verschuldete Schäden an Leben, Körper und Gesundheit  sowie verschul-
densunabhängig nach dem Produkthaftungsgesetz.

2. Bei Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst möglich macht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf, haften wir für Schäden bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit grundsätzlich unbeschränkt. Bei einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf den Ersatz 
des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens. 

3. In allen sonstigen Fällen sind Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechts-
grund, gegen uns ausgeschlossen, soweit nicht eine vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehil-
fen vorliegt.

4. In keinem Fall haften wir für Schäden aus Nutzungs-, Produktionsausfall oder Betriebs-
unterbrechung, und entgangenem Gewinn, soweit diese nicht durch uns, unsere gesetz-
lichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht sind.

5. Die Rechte des Kunden, sich wegen einer von uns nicht zu vertretenden, nicht in einem 
Mangel der Ware bestehenden Pflichtverletzung vom Vertrag zu lösen, sind ausge-
schlossen.

6. Soweit unsere Haftung nach den vorstehenden Absätzen ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt  dies auch für die Haftung unserer Erfüllungs- oder Verrichtungsgehil-
fen.

7. Haben wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware oder dafür übernommen, dass 
die Sache für eine bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält oder haben 
wir einen Mangel arglistig verschwiegen, bleiben die gesetzlichen Ansprüche des Kun-
den von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen unberührt.

X. Verjährungsfristen

1. Die Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels der Ware verjähren in einem Jahr ab 
Gefahrübergang.
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2. Die sonstigen vertraglichen Ansprüche des Kunden wegen Pflichtverletzungen verjäh-
ren in einem Jahr. Dies gilt nicht für das Recht des Kunden, sich wegen einer von uns 
zu vertretenen Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel liegt, vom Vertrag zu lösen.

3. Ansprüche aus einer Garantie verjähren ebenfalls in einem Jahr.

4. Abweichend von den vorstehenden Ziffern 1 und 2 gelten die gesetzlichen Verjährungs-
fristen für folgende Ansprüche des Kunden:

a) Schadenersatzansprüche aus einer Produkthaftpflicht, wegen eines Schadens aus 
einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder einer wesentlichen 
Vertragspflicht sowie wegen sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen beru-
hen, 

b) Ansprüche auf Aufwendungsersatz gemäß § 478 Abs. 2 BGB, 

c) Ansprüche wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels.

d)    Mängelansprüche  wegen dinglicher Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 
Nr. 1 BGB).

5. Unsere Ansprüche gegen den Kunden verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften.

XI. Datenspeicherung, Eigentum an Werkzeugen und Urheberrecht

1. Die Daten werden maschinell verarbeitet und nur für betriebsinterne Zwecke verwen-
det.

2. Die von uns zur Herstellung der Vertragserzeugnisse eingesetzten Betriebsgegenstände, 
insbesondere Werkzeuge, bleiben, auch wenn sie gesondert berechnet werden, unser 
Eigentum und werden nicht ausgeliefert.

3. Für von uns erstellte Zeichnungen, Pläne etc. behalten wir uns alle Eigentums- und Ur-
heberrechte vor. Sie dürfen ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt 
noch Dritten zugänglich gemacht werden.
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4. Der Kunde haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, insbe-
sondere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Besteller hat uns von allen Ansprü-
chen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.

XII. Schlussbestimmungen

1. Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
Das gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den mit unseren 
Kunden abgeschlossenen Verträgen ist unser Geschäftssitz, sofern unser Kunde Kauf-
mann im Sinne des deutschen Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind auch berechtigt, am 
allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu klagen.

4. Sollten einzelne Bestimmungen oder Teile von Bestimmungen von mit Kunden abge-
schlossenen Verträgen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hier-
durch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bzw. der übrigen Teile der Bestim-
mungen dieses Vertrages nicht berührt. Die unwirksame bzw. undurchführbare Bestim-
mung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine solche wirksame un-
durchführbare Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der 
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung in rechtswirksamer und durchführba-
rer Weise am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt  entsprechend bei Rege-
lungslücken.

Beton- und Energietechnik Heinrich Gräper GmbH & Co. KG, Ida-Gräper-Weg, 26197 Ahl-
horn
Beton- und Energietechnik Heinrich Gräper GmbH & Co. KG, Am Buchweizenberg 11-12, 
16909 Heiligengrabe 

 (Stand: Juli 2012)
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